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 Veröffentlicht am 22.09.1966

Norm

AngG §7 Abs2

Rechtssatz

Der Eintritt des Dienstgebers in ein bestimmtes verbotswidrig von einem Angestellten abgeschlossenes Geschäft,

verp3ichtet zwar den Dienstnehmer zur Rechnungslegung über dieses Geschäft, berechtigt aber den Dienstgeber

nicht - abgesehen von einer gesonderten Vereinbarung - Auskunft darüber zu verlangen, ob der Angestellte noch

weitere verbotswidrige Geschäfte abgeschlossen hat.
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